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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

In der Herbstsession gab der Nationalrat mit 119 zu 49 Stimmen einer
parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion keine Folge, welche die Abschaffung der
erleichterten Einbürgerung verlangt hatte. Reimann (svp, SG) hatte zur Begründung
dieses Vorstosses argumentiert, dass wegen der erleichterten Einbürgerung mit ihren
verkürzten Wohnsitzpflichten für Ehegatten von Schweizerbürgern und für hier
Aufgewachsene viele schlecht integrierte Personen das Bürgerrecht erhalten würden.
Keine Chance hatte auch eine weitere parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion.
Diese forderte die Aberkennung des schweizerischen Bürgerrechts für Eingebürgerte
mit doppelter Nationalität, welche erheblich oder wiederholt gegen die Rechtsordnung
verstossen haben. Abgesehen von der geschlossenen SVP-Fraktion und dem EDU-
Vertreter Waber (BE) vermochte sich niemand für diese Ungleichbehandlung von
Schweizer Bürgern zu erwärmen. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2008
HANS HIRTER

Mittels parlamentarischer Initiative forderte SVP-Nationalrat Lukas Reimann (SG), dass
bei Einbürgerungen künftig keine Doppelbürgerschaften mehr möglich sind. Wer sich
in der Schweiz einbürgern lassen wolle, müsse «den Entscheid treffen, in welchem Land
er seinen Lebensmittelpunkt haben will, und bereit sein, die ausländische
Staatsbürgerschaft aufzugeben», begründete der Initiant sein Anliegen. Die
Doppelbürgerschaft bringe laut Reimann Probleme mit sich, so etwa die
Ungleichbehandlung von Personen mit einfacher und mehrfacher Staatsbürgerschaft,
Loyalitätskonflikte und Schwierigkeiten beim Schutz von Doppelbürgern im Ausland.
Durch den expliziten Entscheid für die Schweizer Staatsbürgerschaft würde hingegen
die Bereitschaft zur Integration zum Ausdruck gebracht und dadurch die erfolgreiche
Integration gefördert. Im Namen der RK-NR widersprach Greta Gysin (gp, TI) diesen
Argumenten in der Wintersession 2021: Die Probleme, welche durch die
parlamentarische Initiative gelöst werden sollten, seien kein Resultat der
Doppelbürgerschaft, sondern gingen vielmehr auf den Grad der Integration betroffener
Personen zurück. Zudem sei nicht klar, ob das Verbot von Doppelbürgerschaften
grossflächig zur Anwendung kommen oder nur für Personen im Einbürgerungsprozess
gelten solle. Kurt Fluri (fdp, SO) ergänzte für die Kommission, dass Doppelbürgerinnen
und Doppelbürgern weder pauschalisierend unterstellt werden solle, gegenüber der
Schweiz nicht loyal zu sein, noch der Eindruck erweckt werden dürfe, dass
eingebürgerte Schweizerinnen und Schweizer einer anderen Klasse angehörten. Aus
diesen Gründen beantragte die Kommissionsmehrheit, der Initiative keine Folge zu
geben. Ein SVP-Minderheitsantrag auf Folgegeben fand ausschliesslich in der SVP-
Fraktion Unterstützung. Mit 136 zu 49 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen
Folgegeben aus. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
CATALINA SCHMID

Strafrecht

In der Wintersession 2015 nahm der Nationalrat diskussionslos ein Postulat seiner
Rechtskommission an, welches den Bundesrat auffordert, im Rahmen der
Praxistauglichkeitsprüfung der geltenden Strafprozessordnung auch die kantonalen
Praktiken der kontradiktorischen Beweisaufnahme zu untersuchen. Die bekannte
Problematik besteht im Recht auf Teilnahme am Beweisverfahren, welches die
geltende Strafprozessordnung uneingeschränkt bereits zu Beginn des Verfahrens
gewährt. In Verfahren mit mehreren Mitbeschuldigten stellen die getrennten
Einvernahmen der einzelnen Beteiligten ein zentrales Element für die Wahrheitsfindung
dar. Gemäss der aktuellen Regelung können die beschuldigten Personen an den
Einvernahmen der jeweils anderen anwesend sein und so ihre Aussagen aufeinander
abstimmen, was die Wahrheitsfindung erheblich erschwert. Allfällig erforderliche
Änderungen am entsprechenden Artikel 157 StPO wird der Bundesrat dem Parlament bis
Ende 2018 unterbreiten. Mit diesem Postulat wird dem zuvor in einer
parlamentarischen Initiative Reimann (svp, SG; Pa.Iv. 14.462) und einer Motion Kuprecht
(svp, SZ; Mo. 15.3055) erfolglos vorgebrachten Anliegen Rechnung getragen. 3

POSTULAT
DATUM: 10.12.2015
KARIN FRICK
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Als Zweitrat befasste sich im Frühling 2016 der Nationalrat mit der Totalrevision des
Ordnungsbussengesetzes. Nachdem der Nichteintretensantrag der drei SVP-
Abgeordneten Yves Nidegger (svp, GE), Lukas Reimann (svp, SG) und Pirmin Schwander
(svp, SZ) chancenlos geblieben war, hatte sich die grosse Kammer in der Detailberatung
mit einem weiteren Minderheitsantrag aus der SVP-Fraktion zu beschäftigen. Die
Kommissionsminderheit um Andrea Martina Geissbühler (svp, BE) wollte, dass
Zuwiderhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht mehr im
Ordnungsbussenverfahren geahndet werden können. Ausserhalb der SVP-Fraktion fand
das Anliegen allerdings keine Zustimmung und wurde klar abgelehnt. Abgesehen von
einer sprachlichen Änderung schuf der Nationalrat keine Differenzen und nahm die
Vorlage mit 167 zu 8 Stimmen bei 4 Enthaltungen an. Der Ständerat stimmte dieser
Anpassung stillschweigend zu und hiess den Entwurf in der Schlussabstimmung
einstimmig gut. Auch der Nationalrat sprach sich in der Schlussabstimmung mit sehr
grosser Mehrheit (182 zu 5 Stimmen bei 6 Enthaltungen) für die Gesetzesrevision aus. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2016
KARIN FRICK

Der Nationalrat beugte sich in der Wintersession 2022 als Zweitrat über die Revision
des Sexualstrafrechts. Wie bereits in der Ständekammer wurde das Ziel des
Revisionsprojekts, das in die Jahre gekommene Sexualstrafrecht an die veränderten
gesellschaftlichen Wertvorstellungen anzupassen, auch im Nationalrat allseits begrüsst.
Eintreten war somit unbestritten.

Die Debatte um den umstrittensten Punkt der Vorlage, die Modellwahl zwischen «Nur Ja
heisst Ja» und «Nein heisst Nein», fand in der grossen Kammer im Vergleich zum
Ständerat unter umgekehrten Vorzeichen statt: Während sich in der Kantonskammer
eine Minderheit der Kommission erfolglos für die Zustimmungslösung ausgesprochen
hatte, beantragte im Nationalrat die Mehrheit der vorberatenden Rechtskommission
die Verankerung des «Nur-Ja-heisst-Ja»-Prinzips im Strafgesetzbuch. Gemäss
Kommissionssprecherin Patricia von Falkenstein (ldp, BS) wolle man damit klar zum
Ausdruck bringen, «dass einvernehmliche sexuelle Handlungen im Grundsatz immer auf
der Einwilligung der daran beteiligten Personen beruhen sollen» und «dass
Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung als Vergewaltigung betrachtet wird». Mit der
Zustimmungslösung solle bei der Aufklärung von Sexualdelikten zudem mehr das
Verhalten des Täters oder der Täterin in den Fokus rücken, und nicht die Frage, ob und
wie sich das Opfer gewehrt habe. Letzteres solle sich nicht schuldig fühlen, wenn es
nicht in ausreichendem Mass Widerstand geleistet habe. Demgegenüber fordere die
«Nein heisst Nein»-Lösung vom Opfer weiterhin einen zumutbaren Widerstand.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter argumentierte hingegen, dass das Widerspruchsprinzip
klarer sei. Jemand könne auch aus Angst oder Unsicherheit Ja sagen, ohne dies
tatsächlich zu wollen, wohingegen ein explizites oder stillschweigendes Nein – etwa
eine ablehnende Geste oder Weinen – nicht als Zustimmung missverstanden werden
könne. Über ein geäussertes Nein könne das Opfer im Strafverfahren allenfalls
aussagen, über ein fehlendes Ja jedoch nicht, denn einen Negativbeweis gebe es nicht,
ergänzte Philipp Matthias Bregy (mitte, VS), der mit seiner Minderheit ebenfalls für
«Nein heisst Nein» eintrat. Wie schon im Ständerat herrschte derweil auch im
Nationalrat weitgehende Einigkeit, dass der Unterschied zwischen den beiden
Varianten juristisch gesehen «verschwindend klein» sei, wie es Tamara Funiciello (sp,
BE) ausdrückte, und es vor allem um Signale gehe. Während die Advokatinnen und
Advokaten der Zustimmungslösung darin eine gesellschaftliche Haltung sahen, die die
sexuelle Selbstbestimmung betone, erachteten die Befürworterinnen und Befürworter
der Widerspruchslösung das Strafrecht nicht als den richtigen Ort für Symbolik – so
fasste Christa Markwalder (fdp, BE) die Positionen in ihrer gespaltenen Fraktion
zusammen. Als eine Art Mittelweg bewarb eine Minderheit Nidegger (svp, GE)
unterdessen die im Ständerat gescheiterte Umformulierung des Widerspruchsprinzips.
Diese wollte durch die explizite Nennung von verbaler und nonverbaler Ablehnung die
Fälle von sogenanntem Freezing – wenn das Opfer in einen Schockzustand gerät und
dadurch widerstandsunfähig ist – besser abdecken. Bundesrätin Karin Keller-Sutter
betonte indes, auch mit der Widerspruchslösung seien Freezing-Fälle abgedeckt und
die Minderheit Nidegger bringe somit keinen Mehrwert. Die Minderheit Nidegger
unterlag der «Nein-heisst-Nein»-Lösung wie vom Bundesrat vorgeschlagen denn auch
deutlich mit 118 zu 64 Stimmen bei 8 Enthaltungen. Ebenso chancenlos blieb die
Minderheit Reimann (svp, SG), die statt dem vorgesehenen Kaskadenprinzip in Art. 189
und 190 StGB – einer Definition des Grundtatbestands ohne Nötigung (Abs. 1), wobei
Nötigung sowie Grausamkeit als zusätzliche Erschwernisse in den Absätzen 2 und 3
aufgeführt werden – einen eigenen Tatbestand für Verletzungen der sexuellen Integrität
ohne Nötigung schaffen wollte, sodass das Nötigungselement in den Tatbeständen der
sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung erhalten bliebe. Dieses Konzept war

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2022
KARIN FRICK
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allerdings bereits in der Vernehmlassung harsch kritisiert worden. «Nur Ja heisst Ja»
setzte sich schliesslich mit 99 zu 88 Stimmen bei 3 Enthaltungen gegen «Nein heisst
Nein» durch. Zum Durchbruch verhalfen der Zustimmungslösung neben den
geschlossen dafür stimmenden Fraktionen der SP, der Grünen und der GLP
Minderheiten aus der FDP- und der Mitte-Fraktion sowie SVP-Nationalrätin Céline
Amaudruz (svp, GE).

Neben der Modellwahl diskutierte die grosse Kammer auch die Strafrahmen
ausführlich. Hier hielt sie sich mit einer Ausnahme überall an die Vorschläge ihrer
Kommissionsmehrheit und lehnte zahlreiche Minderheitsanträge aus den Reihen der
SVP- und der Mitte-Fraktion ab, die schärfere Strafen forderten. Härtere Sanktionen
seien ursprünglich das Ziel der Strafrahmenharmonisierung gewesen, wovon auch die
vorliegende Revision Teil sei, argumentierte Barbara Steinemann (svp, ZH). Solange
«Belästiger mit symbolischen Strafen aus dem Gerichtssaal davonlaufen» könnten, sei
auch die Zustimmungslösung nur ein «Ablenkungsmanöver», warf sie der Ratsmehrheit
vor. Letztere wollte allerdings den Ermessensspielraum der Gerichte nicht
einschränken. Es wurde befürchtet, dass die Gerichte sonst höhere Massstäbe an die
Beweiswürdigung setzen könnten und es damit zu weniger Verurteilungen kommen
könnte. Eine Mindeststrafe müsse immer «auch den denkbar leichtesten Fall
abdecken», mahnte Justizministerin Keller-Sutter. Einzig bei der Vergewaltigung mit
Nötigung – dem neuen Art. 190 Abs. 2, der im Grundsatz dem heutigen
Vergewaltigungstatbestand entspricht – folgte der Nationalrat mit 95 zu 90 Stimmen bei
5 Enthaltungen der Minderheit Steinemann und übernahm die bereits vom Ständerat
vorgenommene Verschärfung. Damit beträgt die Mindeststrafe für diesen Tatbestand
neu zwei Jahre Freiheitsstrafe, Geldstrafen sowie bedingte Strafen sind demnach
ausgeschlossen. Vergewaltigerinnen und Vergewaltiger müssen damit künftig zwingend
ins Gefängnis. Bisher betrug die Mindeststrafe für Vergewaltigung ein Jahr
Freiheitsstrafe, wobei diese auch (teil-)bedingt ausgesprochen werden konnte.

In einem zweiten Block beriet die Volkskammer noch diverse weitere Anliegen im
Bereich des Sexualstrafrechts. Die Forderung einer Minderheit Funiciello, dass
verurteilte Sexualstraftäterinnen und -täter obligatorisch ein Lernprogramm
absolvieren müssen, wie dies bei häuslicher Gewalt oder Pädokriminalität bereits der
Fall ist, wurde mit 104 zu 85 Stimmen abgelehnt. Da die Art des Delikts nicht
berücksichtigt würde, handle es sich um eine «undifferenzierte Massnahme», so
Kommissionssprecherin von Falkenstein. Mit 98 zu 84 Stimmen bei 7 Enthaltungen
sprach sich der Nationalrat indessen dafür aus, die Altersgrenze für die
Unverjährbarkeit von Sexualverbrechen auf 16 Jahre anzuheben. Bislang lag diese bei 12
Jahren, wie es bei der Umsetzung der Unverjährbarkeitsinitiative festgelegt worden war.
Die Mehrheit argumentierte, so falle die Grenze für die Unverjährbarkeit mit dem Alter
der sexuellen Mündigkeit zusammen. Den neuen Tatbestand der Rachepornografie
hiess die grosse Kammer stillschweigend gut, verfrachtete ihn aber in einen anderen
Artikel innerhalb des StGB. Anders als der Ständerat nahm der Nationalrat
stillschweigend auch einen Tatbestand für Grooming ins Gesetz auf. In der
Vernehmlassung sei dieser Vorschlag sehr positiv aufgenommen worden, erklärte die
Kommissionssprecherin. Das Anliegen einer Minderheit von Falkenstein, sexuelle
Belästigung nicht nur in Form von Wort, Schrift und Bild zu bestrafen, sondern auch
andere sexuell konnotierte Verhaltensweisen – beispielsweise Gesten oder Pfiffe –
unter Strafe zu stellen, scheiterte mit 96 zu 93 Stimmen knapp. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter warnte vor einer «uferlosen Strafbarkeit», da mit der geforderten
Ergänzung die Grenze zwischen strafbarem und straflosem Verhalten unklar wäre.
Ebenfalls abgelehnt wurde ein Einzelantrag von Léonore Porchet (gp, VD), die ein
Offizialdelikt für sexuelle Belästigungen im öffentlichen Raum einführen wollte. Die
betroffene Person solle selbst entscheiden können, ob sie eine Strafverfolgung
wünsche oder an ihrer Privatsphäre festhalten möchte, argumentierte Justizministerin
Keller-Sutter dagegen.

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf mit 127 zu 58 Stimmen bei
5 Enthaltungen an. Mit der Ausnahme von Céline Amaudruz stellte sich die SVP-Fraktion
geschlossen dagegen. Sie wurde von einigen Stimmen aus der Mitte-Fraktion
unterstützt, aus der auch die Enthaltungen stammten. Das Ergebnis war Ausdruck der
Enttäuschung des rechtsbürgerlichen Lagers über die ablehnende Haltung des Rats
gegenüber Strafverschärfungen. SVP-Vertreterin Steinemann hatte schon in der
Eintretensdebatte angekündigt, dass ihre Fraktion die Vorlage ablehnen werde, «sofern
nicht deutlich schärfere Sanktionen resultieren». 5
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Privatrecht

Als Zweitrat hiess der Nationalrat die neue einheitliche Zivilprozessordnung gut. In der
Eintretensdebatte unterstützte etwa die Hälfte der SVP-Fraktion einen erfolglosen
Rückweisungsantrag der Kommissionsminderheit, mit der Auflage, eine einfachere
Lösung vorzuschlagen, die den Kantonen nicht nur, wie vorgesehen, bei der
Gerichtsorganisation, sondern auch in Verfahrensfragen möglichst viele
Regelungskompetenzen belässt. Die Gegner dieses Antrags argumentierten, dass es
nicht Zweck der vereinheitlichten Ordnung sein könne, möglichst viele Ausnahmen und
kantonale Sonderwege zuzulassen. In nahezu allen Punkten übernahm der Nationalrat in
der Detailberatung die Ständeratsversion. Umstritten war jedoch die Organisation der
Schlichtungsverfahren. Die vom Ständerat beschlossene Einführung der Mediation
konnte sich gegen den Widerstand der SVP durchsetzen. In der Gesamtabstimmung
sprachen sich alle Fraktionen mit Ausnahme der SVP geschlossen für die neue
Zivilprozessordnung aus; die SVP lehnte sie mehrheitlich ab. In der
Differenzbereinigung schloss sich der Ständerat weitgehend den Entscheiden des
Nationalrats an. In der Schlussabstimmung in der Wintersession hiess die kleine
Kammer die Vorlage einstimmig gut, der Nationalrat mit einer Gegenstimme (Reimann,
svp, SG). 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2008
HANS HIRTER

In der Sondersession vom Mai 2022 behandelte der Nationalrat die Änderung der
Zivilprozessordnung zur Verbesserung der Praxistauglichkeit und der
Rechtsdurchsetzung als Zweitrat. Wie Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy
(mitte, VS) berichtete, hatte sich die RK-NR in der Vorberatung mit 139 Anträgen zu
beschäftigen. Wie schon in der Ständekammer verlief die Ratsdebatte angesichts des
Umfangs der Vorlage wenig kontrovers, da es sich um viele technische Detailfragen
handelte. Nach dem unbestrittenen Eintreten folgte auch die grosse Kammer in den
allermeisten Punkten ohne grosse Diskussion ihrer Kommissionsmehrheit. Diese habe
bei den vorgeschlagenen Anpassungen vor allem darauf geachtet, ein
«laienfreundliches Gesetz» zu gestalten, so Berichterstatter Bregy. 
Ausführlich diskutiert wurde – wie schon im Erstrat – die Sprachenfrage: Nachdem sich
der Ständerat dagegen ausgesprochen hatte, dass die Kantone in Zivilverfahren neben
ihren Amtssprachen auch andere Landessprachen und Englisch als Verfahrenssprache
zulassen dürfen, wenn beide Parteien damit einverstanden sind, präsentierte die
nationalrätliche Kommissionsmehrheit einen Kompromissvorschlag. Gegenüber dem
bundesrätlichen Vorschlag sah sie zwei Einschränkungen vor: Erstens soll ein Verzicht
auf die Amtssprache nicht vor Verfahrensbeginn erfolgen können – dies um zu
verhindern, dass Unternehmen etwa in ihren AGB der Gegenpartei schweizweit ihre
bevorzugte Sprache aufzwingen können – und zweitens soll ein Verfahren in Englisch
nur bei handelsrechtlichen Streitigkeiten möglich sein. Zwei links-grüne Minderheiten
wollten hingegen dem Ständerat folgen und auf die Möglichkeit zu anderen Sprachen –
bzw. wenigstens auf die anderen Landessprachen – verzichten. Sie sorgten sich um den
Stand der Minderheitensprachen, wenn auch in der Romandie und im Tessin auf
Deutsch prozessiert werden könnte, und um die Qualität der Rechtsprechung, wenn
der ganze Justizapparat plötzlich in mehreren Sprachen funktionieren müsste. Ein
Verzicht auf die Möglichkeit zu Verfahren in englischer Sprache wäre aus Sicht von
Bundesrätin Karin Keller-Sutter «sehr bedauerlich», weil dies eine zentrale
Voraussetzung für die Schaffung internationaler Handelsgerichte sei und damit die
Bestrebungen danach als gescheitert anzusehen wären. Gegen den Widerstand von
Links-Grün folgte der Nationalrat in dieser Frage deutlich seiner
Kommissionsmehrheit.
Ebenfalls erfolglos blieben sowohl das links-grüne Lager als auch die SVP-Fraktion mit
verschiedenen Minderheitsanträgen für eine weitere Senkung der Prozesskosten. Sie
wollten damit den Zugang zum Gericht erleichtern, da mit den aktuellen Kostenhürden
«Prozessieren für den Mittelstand praktisch unerschwinglich» sei, wie es Sibel Arslan
(basta, BS) formulierte. Da sie eine andere Vorstellung davon hatten, wie dies zu
bewerkstelligen sei, unterstützten sich die beiden Lager jedoch nicht gegenseitig. Die
obsiegende Mehrheit argumentierte, dass es – über die vom Bundesrat
vorgeschlagenen Anpassungen hinaus – die Aufgabe der Kantone sei, die Tarife zu
senken.
Für eine grössere Debatte sorgte auch das Mitwirkungsverweigerungsrecht für
Unternehmensjuristinnen und -juristen. Damit sollen Schweizer Unternehmen im
Ausland davor geschützt werden, mehr offenlegen zu müssen als die Konkurrenz aus
Staaten, die einen solchen Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristinnen und
-juristen kennen. Der Ständerat hatte hier gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag
Einschränkungen vorgenommen, «die der Bundesrat nicht zwingend unterstützen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.05.2022
KARIN FRICK
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möchte», wie Karin Keller-Sutter erklärte. Am liebsten hätte der Bundesrat an seiner
eigenen Version festgehalten, die «das Ergebnis einer langen Diskussion und eines
Reifeprozesses» sei und der parlamentarischen Initiative Markwalder (fdp, BE; Pa.Iv.
15.409) entspreche, so die Bundesrätin. Eine entsprechende Minderheit Markwalder
blieb aber chancenlos. Die Mehrheit der RK-NR präsentierte indes eine
Weiterentwicklung der ständerätlichen Lösung, die derjenigen des Bundesrates laut der
Justizministerin inhaltlich «sehr nahe» stehe, weshalb die Regierung nach dem Motto
«Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach» diesen Antrag unterstützte.
Dieser wurde von der grossen Kammer sodann auch angenommen. Dagegen sprachen
sich die SP- und die Grüne Fraktion aus, die nur ein weniger weitgehendes
Mitwirkungsverweigerungsrecht akzeptiert hätten.
Dem Beschluss des Ständerates, wonach im Zivilverfahren elektronische Instrumente,
wie zum Beispiel Videokonferenzen, eingesetzt werden können, stimmte im Grundsatz
auch die Volkskammer zu. Sie präzisierte allerdings, dass dazu in jedem Fall die
Zustimmung aller Parteien erforderlich ist.
Eine letzte lebhafte Debatte entzündete sich an den Voraussetzungen für provisorische
Massnahmen gegen Medien, konkret an der Frage, wann die Veröffentlichung eines
Medienberichts mittels superprovisorischer Verfügung vorläufig verhindert werden
kann. Der Ständerat hatte beschlossen, dass dies möglich sein soll, wenn der Bericht –
zusätzlich zu weiteren Kriterien – für die gesuchstellende Partei einen schweren
Nachteil verursacht oder verursachen kann – im Unterschied zum «besonders
schweren Nachteil», der nach geltendem Recht verlangt wird. Die Ratslinke sah darin
einen Angriff auf die Pressefreiheit, der überdies klammheimlich in einer grossen
Gesetzesrevision versteckt werde. Auch wenn über die praktischen Auswirkungen
dieser Änderung Unklarheit herrschte, sei sie doch ein «schwieriges Signal», so Min Li
Marti (sp, ZH). Ein Einzelantrag Dandrès (sp, GE) zur Auskopplung dieser Frage aus der
ZPO-Revision durch Auslagerung in einen separaten Entwurf wurde von der
bürgerlichen Ratsmehrheit ebenso abgelehnt wie der Minderheitsantrag, der bei der
Fassung des Bundesrates bleiben und die Voraussetzungen inhaltlich unverändert
lassen wollte. Mit 99 zu 81 Stimmen bei 7 Enthaltungen stimmte der Nationalrat dem
Beschluss seiner Schwesterkammer zu und besiegelte damit die Streichung des Wortes
«besonders». Dies sei kein Entscheid gegen die Medienfreiheit, sondern für den Schutz
einzelner Menschen, erklärte Judith Bellaïche (glp, ZH). «Das Recht auf Medienfreiheit
beinhaltet nicht pauschal das Recht, Existenzen zu zerstören», so die GLP-Vertreterin.
In der Gesamtabstimmung hiess die grosse Kammer den Entwurf mit 183 zu 1 Stimme
(Lukas Reimann; svp, SG) bei 2 Enthaltungen (Christian Dandrès, Yvette Estermann; svp,
LU) gut. Zudem stimmte sie der Abschreibung der Postulate Po. 13.3688 und Po.
14.3804 sowie der Motionen Mo. 14.4008 und Mo. 17.3868 stillschweigend zu. 7

Grundrechte

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Nationalrat Lukas Reimann (svp, SG) eine
Anpassung der Staatshaftungsrechte. Konkret sollte der Artikel 146 BV, laut welchem
der Bund für Schäden haftet, die er widerrechtlich verursacht hat, dahingehend ergänzt
werden, dass der Bund auch für rechtmässig verursachte Schäden haften und bei einer
unbegründeten, schweren Einschränkung der persönlichen Freiheit oder bei
Enteignungen Schadenersatz leisten muss. Der Initiant verwies in seiner Begründung auf
die Covid-19-Pandemie und argumentierte, dass im Notrecht die meisten staatlichen
Handlungen rechtens seien und somit keine Staatshaftung bestehe. Die vorberatende
RK-NR sprach sich mit 18 zu 7 Stimmen gegen die Initiative aus. Wie
Kommissionssprecher Beat Flach (glp, AG) im Ratsplenum erklärte, war die
Kommissionsmehrheit der Meinung, dass die bestehende Ausgestaltung der
Staatshaftung ausreichend und angemessen sei. Bezogen auf die Covid-19-Pandemie
führte Flach aus, dass Massnahmen wie Geschäftsschliessungen, die nach Reimanns
Vorschlag unter die Staatshaftung fallen könnten, vom Parlament besprochen worden
und somit rechtmässig und tragbar gewesen seien. Im Allgemeinen befürchtete die
Kommissionsmehrheit, dass eine Ausweitung der Staatshaftung zu einer Flut von Klagen
führen würde, was das Rechtssystem überfordern könnte. Im Fall von Enteignungen und
Eigentumseinschränkungen bestehe bereits eine angemessene Entschädigung. Eine
Minderheit Schwander (svp, SZ) unterstützte die Initiative mit der Begründung, dass mit
der bestehenden Gesetzgebung die Staatshaftung zu wenig breit angelegt sei und dass
die Hürden für die Einforderung der Staatshaftung zu hoch seien. Der Nationalrat
lehnte die parlamentarische Initiative in der Frühjahrssession 2022 mit 135 zu 50
Stimmen ohne Enthaltung ab. Über die SVP-Fraktion hinaus fand sie keine
Unterstützung. 8
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Kriminalität

Als Erstrat lehnte der Nationalrat eine Motion Reimann (svp, SG) ab, die den Bundesrat
mit der Schaffung einer Meldestelle für Korruption – analog der Meldestelle für
Geldwäscherei – beauftragen wollte. Zu den Aufgaben der neuen Behörde sollten unter
anderem die Prüfung von Verdachtsmeldungen, die Korruptionsprävention und der
Schutz von Whistleblowern gehören. Da diese Aufgaben bereits von verschiedenen
Behörden wahrgenommen würden, erachtete der Bundesrat die Schaffung einer
eigenen, zentralen Stelle als nicht notwendig und empfahl die Motion zur Ablehnung.
Darüber hinaus würden sich eine Verschärfung des Korruptionsstrafrechts sowie eine
Vorlage über den Whistleblower-Schutz im Privatrecht, die beide vom Bundesrat
bereits verabschiedet wurden, des erkannten Handlungsbedarfs in diesem Bereich
annehmen. 9
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